
Leistungsvergleich   
Tarif I -  9,00 EUR mtl. Beitrag ab Alter 21   
Tarif II - 5,20 EUR mtl. Beitrag bis Alter 20 / 13,70 EUR mtl. Beitrag ab Alter 21   

 

WELCHER TARIF PASST FÜR MICH 9,00  
EUR Tarif I 

5,20 - 13,70 
EUR Tarif II 

Zahn-ERSATZ z.B. Veneers, Kronen, Brücken, Implantate, herausnehmbarer Ersatz versichert 
Zahn-ERSATZ ist versicherbar - jedoch werden hier Informationen zu Befund und Bedarf benötigt.   
Wenn Sie die Absicherung für Zahn-ERSATZ wünschen, kommen Sie bitte auf uns zu.   

- - 

Patienten bis Alter 20  -  

 
Patienten ab Alter 21 MIT Versicherungswunsch für Gold-Keramik-Inlays und Onlays -  

 
Patienten ab Alter 21 OHNE Versicherungswunsch für Gold-Keramik-Inlays und Onlays 

 

 - 
Sofortiger, Taggenauer Versicherungsbeginn gewünscht 

 

 - 
Kosten für PZR und Prophylaxe werden höher als 310 EUR pro Jahr liegen  

 

 - 
 

 LEISTUNGEN   

L1 Professionelle Zahnreinigung (PZR) * 
 

Keine Begrenzung  
auf Anzahl 
und Höhe! 

 

310,00 
innerhalb von 12 

Monaten 
Prophylaxeleistungen wie*: 
Fissurenversiegelung, Fluoridierung, Kariesdiagnostik, Mundhygienestatus 

 

  

 
 

L2 Einlagefüllungen (Gold-Keramik-Inlays und Onlays) versichert -  
DER wesentliche Unterschied zwischen den Tarifen) 

- 
 

 
Hochwertige Compositefüllungen (Kunststofffüllungen) 

 

 
 

 
Parodontalbehandlungen  
mit und ohne Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

 

  

 
Schleimhauttransplantationen mit und ohne Vorleistung der GKV 

 

  

 
Wurzelbehandlungen, inkl. Wurzelspitzenresektionen und 
Wurzellängenmessungen mit und ohne Vorleistung der GKV 

 

  

 
Knirscher- und Aufbissschienen, nicht im Zusammenhang mit Kieferorthopädie  

 

*  

 
DROS-Schienen - Schienen im Zusammenhang mit Kiefergelenksbeschwerden 

 

*  

 
Vollnarkose bei Behandlungen und Akkupunktur oder Hypnose zur 
Schmerzlinderung, die im Tarif versicherten Leistungen betreffend 

 

 - 
Laserbehandlung nach vorheriger Prüfung 

 

 - 
Behandlungen mit OP-Mikroskop 

 

  

 
Digitale Volumentomographie (DVT), bei med. Notwendigkeit und nach vorheriger 
Prüfung, verbunden mit einer versicherten Leistung  

 

  

 
Vector-Technologie (Ultraschallverfahren) - 

 

 
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) - 

 

 
Bakterienanalysen und DNA-Tests - 

 

 
Knochenaufbau im Rahmen von Zahnbehandlungen zum Erhalt natürlicher Zähne 
nach vorheriger Prüfung 

- 
 

 

Spezialbereich Kieferorthopädie (Leistungsdetails nachfolgend) 
 

  
Jedoch nur 

unfallbedingt bis 
2.000 EUR 

- 

Kieferorthopädische Funktionsanalyse 
 

 

 - 
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange), Lingualtechnik (innenliegende 
Zahnspange), Mini-Brackets, Kunststoff-Brackets, Retainer (Zahnstabilisator), etc. 

 

 - 

* Leistung für Schienen in Tarif I nur dann, wenn die gesetzliche Krankenversicherung gar keine Leistung übernimmt! 

 



Leistungsvergleich   
Tarif I -  9,00 EUR mtl. Beitrag ab Alter 21   
Tarif II - 5,20 EUR mtl. Beitrag bis Alter 20 / 13,70 EUR mtl. Beitrag ab Alter 21   

 

HINWEIS ZUR ERSTATTUNGSHÖHE  9,00  
EUR Tarif I 

5,20 - 13,70 
EUR Tarif II 

Leistungen bis 3,5 facher Satz (Faktor), dem Höchstsatz der Gebührenordnung der Zahnärzte (GOZ) 
Bedeutet für Sie:       
Wenn die Zahnarztpraxis über den 3,5 fachen Faktor abrechnet, bleiben die Differenzkosten zwischen 
dem 3,5 fachen und dem tatsächlich abgerechneten Faktor bei Ihnen. Der höhere Faktor wird, falls 
überhaupt, in der Regel im Bereich Füllungen, Wurzelbehandlung und bei Lasertherapien für die 
Behandlung von Parodontalerkrankungen abgerechnet. 
Warum mögliche Abrechnung über 3,5 facher Faktor:  
Die Leistungen der GOZ sind seit vielen Jahren nicht mehr angepasst worden, die Leistungen für den 
Bereich der Zahnbehandlung sind abgewertet worden. Daher können die Zahnarztpraxen, wenn sie 
kostendeckend arbeiten wollen, nur den Faktor erhöhen.  
Hinweis: 
Uns ist kein Zusatztarif bekannt, der im Zahnbehandlungsbereich die Kosten über dem 3,5 fachen Faktor 
übernimmt. Dennoch haben Sie mit diesem Tarif den überwiegenden Teil der Kosten, auch in den oben 
angeführten möglichen betroffenen Zahnbehandlungsbereichen, abgesichert.      

 

  

 

 

RAHMENDATEN   

Keine Wartezeiten - Leistung ab Versicherungsbeginn 
 

  

 
TÄGLICHER Versicherungsbeginn 

 

 - 
Versicherungsbeginn nur zum 1. des folgenden Monats möglich - 

 

 
Keine Mindestvertragslaufzeit - Kündigung mtl. möglich 

 

12 Monate 
 

 
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate - danach Kündigung TÄGLICH möglich 

 

 - 
Leistungen beim Privatarzt ohne Kassenzulassung -  

 
Zweitmeinung eines weiteren Zahnarztes - 

 

 
Keine Gesundheitsfragen 

 

  

 
Antragsstellung bei angeratenen oder geplanten Behandlungen möglich  

 

 
 

 
Vor Versicherungsbeginn angeratene Leistungen für PZR und Prophylaxe mitversichert 

 

 
 

 
 Vor Versicherungsbeginn sonstige versicherte angeratene oder geplanten Behandlungen mitversichert  
 

- - 
Bei Antragsstellung bereits fehlende Zähne mitversichert - - 

 

Tarif I - 9,00 EUR - ZU BEACHTEN IN DEN ERSTEN 
ZWEI KALENDERJAHREN AB VERSICHERUNGSBEGINN 

Tarif II - 5,20 - 13,70 EUR - ZU BEACHTEN IN DEN 
ERSTEN 48 MONATEN AB VERSICHERUNGSBEGINN  

L1  -  Keine Begrenzung  
L2  -  150 EUR maximale Leistung im ersten Kalenderjahr des  
                          Versicherungsabschlusses 
          300 EUR maximale Leistung  
                           erstes und zweites Kalenderjahr 
           unbegrenzte Leistung  
                           mit Beginn des dritten Kalenderjahres und 
                           für unfallbedingte Behandlungen  
 
 
 

 

Wenn der Versicherungsbeginn z.B. am 01.12. eines Jahres startet, befindet 
sich die versicherte Person einen Monat später, am 01.01., im zweiten 
Kalenderjahr und erreicht 13 Monate nach Versicherungsbeginn das dritte 
Kalenderjahr - und damit unbegrenzte Leistungen entsprechend den 
Tarifaussagen. 

L1 und L2 
    500 EUR maximale Leistung im ersten Versicherungsjahr 
                    (12 Monate ab Versicherungsbeginn)  
1.000 EUR maximale Leistung in den ersten 24 Monaten 
                    ab Versicherungsbeginn 
1.500 EUR maximale Leistung in den ersten 36 Monaten 
                    ab Versicherungsbeginn 
2.000 EUR maximale Leistung in den ersten 48 Monaten 
                    ab Versicherungsbeginn 
unbegrenzte Leistung ab dem 49. Monat  
                    ab Versicherungsbeginn und für unfallbedingte 
                    Behandlungen  
 

Für die Professionelle Zahnreinigung und die Prophylaxe stehen aus den 
oben aufgeführten innerhalb von jeweils 12 Monaten max. 310 EUR zur 
Verfügung. Wenn diese jeweils ausgeschöpft sind, stehen für die jeweiligen 
12 Monatszeiträume noch 250 EUR für Füllungstherapien zur Verfügung. 
Wenn sich die Leistungsinanspruchnahme so darstellt, werden die Gold-
Keramik-Inlays erst ab dem 49. Monat ausreichend bezuschusst. 

Es gelten die Tarif- und Versicherungsbedingungen der Versicherungsgesellschaft. Diese Tabelle dient dem einfachen Überblick. Stand 03.2022  


